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Stellungnahmen mit Anregungen oder Einwänden: 

 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 
 Amt für Landwirtschaft und Forsten Amberg 
 Bayerisches Landesamt für Umwelt 
 Bayernwerk Netz GmbH 
 Bund Naturschutz in Bayern e.V. 
 Deutsche Telekom Technik GmbH 
 Freiwillige Feuerwehr Amberg 
 Regierung der Oberpfalz - Sachgebiet 24 Raumordnung, Landes- 
            und Regionalplanung 
 Regionaler Planungsverband 
 Solarenergie Förderverein Amberg 
 Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.28 Wasserrecht 
 Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.29 Naturschutz 
 Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.21 Bauordnung 
 Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.22 Denkmalpflege, Stadtentwicklung, 

Förderwesen 
 Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.4 Tiefbauamt 
 Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.5 Bauverwaltung 
 Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH 
 Wasserwirtschaftsamt Weiden 

Stellungnahmen ohne Einwände oder keine Stellungnahme abgegeben: 
 
 

Stellungnahmen - ohne Einwände 
 
 Polizeiinspektion Amberg 
 
Stellungnahmen - keine Äußerung 
 
 Die Stadtheimatpflegerin 
 Stadt Amberg Referat 3 - Klimaschutzbeauftragte  
 
Keine Stellungnahmen abgegeben 
 
 Bayerischer Bauernverband 
 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege  
 Industrie- und Handelskammer Regensburg 
 PLEdoc GmbH 
 Stadt Amberg Referat 2 - Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegen-

heiten 
 Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.13 Grünplanung und Landespflege 
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Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 

Seite 1 von 1 - Stellungnahme vom 31.05.2021 

 
1.       Absatz  
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
2. Absatz 
Der Vorschlag der genauen Grenzermittlung zwecks optimierter Planungssi-
cherheit wird zur Kenntnis genommen (Grenzen zu den Flurstücken 1316, 
1306 und 1323) an den Vorhabenträger weitergeleitet und im Rahmen der 
Ausführungsplanung beachtet. 
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Amt für Landwirtschaft und Forsten Amberg 

Seite 1 von 1 - Stellungnahme vom 23.06.2021 

1. Absatz 
Wird zu Kenntnis genommen. 
2./3. Absatz 
Die Bedenken bzgl. der Haftung für Schäden bei sachgemäßem Einsatz der land-
wirtschaftlichen Maschinen und Geräte, können durch einen Vertrag zum Aus-
schluss der Haftung (Haftungsfreistellungserklärung) juristische Rahmenbedin-
gungen schaffen, um Regressforderungen diesbezüglich auszuschließen. Diese 
Haftungsfreistellungserklärung kann im Bauleitplanverfahren in einem städte-
baulichen Vertrag (Durchführungsvertrag) festgelegt werden.  
 
4. Absatz 
Der Hinweis zur Verhinderung des Aussamens von Schadpflanzen wurde mit in 
das Pflegekonzept aufgenommen. Unter Punkt 8.3 im vorhabenbezogenen Be-
bauungs– und Grünordnungsplan wird festgesetzt, dass aufkommende Neophy-
ten auf der gesamten Fläche frühzeitig zu beseitigen sind, um eine Beeinträchti-
gung der angrenzenden agrarwirtschaftlich genutzten Flächen und den geplan-
ten autochthonen Pflanzen in dem Geltungsbereichen zu unterbinden. 
 
5. Absatz 
Der Rückbau der Hecken muss unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt des 
Rückbaus geltenden Vorschriften erfolgen/geprüft werden. Mit dem Rückbau 
der Anlage entfällt auch der Ausgleichsbedarf und dem folgend die Pflicht zu 
Erhaltung und Pflege der Ausgleichsflächen. Die extensiv genutzte Flächen kön-
nen i. d. R. wieder der intensiven Landwirtschaft unter Berücksichtigung der na-
turschutzrechtlichen Gesetzgebung zugeführt werden. 
 
1. Absatz 
Wird zur Kenntnis genommen. Die Grundstücke mit den Flurnummern 1362/9, 
1319/0 Gemarkung Amberg sind i. S. des § 2 Bundeswaldgesetz (BWaldG) kein 
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Amt für Landwirtschaft und Forsten Amberg 

Seite 1 von 1 - Stellungnahme vom 23.06.2021 

 

 
2. Absatz 
Zur Kenntnisnahme. Ein Haftungsausschluss des Eigentümers der angrenzen-
den Flurstücke im Norden (1304/1; 1304/13) bei Windbruch/Windwurf wird 
geprüft und an den Vorhabenträger weitergeleitet.  
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Bayerisches Landesamt für Umwelt 

Seite 1 von 1 - Stellungnahme vom 18.06.2021 

 
Geogefahren 
Die Aussage bzgl. keiner konkret bekannten Geogefahren wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
Rohstoffgeologie 
Der Hinweis bzgl. der nicht unmittelbar betroffenen Rohstoffgeologischen Be-
lange wird zur Kenntnis genommen. Im Verfahren erfolgt keine Ausweisung 
externer Ausgleichsflächen. 
 
 
Örtliche/regionale Belange des Naturschutzes 
Der Hinweis auf die Stellungnahmen der Unteren Naturschutzbehörde und der 
Unteren Immissionsschutzbehörde bzgl. der Landschaftspflege und des techni-
schen Umweltschutzes wird zur Kenntnis genommen. 
Die Aussage bzgl. der Kompetenzbereiche (vorsorgender Bodenschutz/
Wasserwirtschaft) des Wasserwirtschaftsamtes Weiden werden zur Kenntnis 
genommen. Alle drei Behörden sind in den Abwägungsprozess mit eingebun-
den. 
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Bayernwerk Netz GmbH 

Seite 1 von 5 - Stellungnahme vom 29.06.2021 

 
 
Der Verweis auf die eingeschränkte Bebaubarkeit unter Hochspannungsleitun-
gen wird zur Kenntnis genommen. Den Hinweisen wird Folge geleistet. 
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Bayernwerk Netz GmbH 

Seite 2 von 5 - Stellungnahme vom 29.06.2021 

 
 
 
1./2. Absatz  
Wird zur Kenntnis genommen.  
Nach Abstimmung mit der Bayernwerk Netz GmbH wird die Festsetzung 
„Baugrenze“ um den folgenden Satz ergänzt "Benötigte Gebäude und dgl. sind 
außerhalb der genannten Leitungsschutzzone von 22,5 m beiderseits der Lei-
tungsachse zu errichten." 
 
3. Absatz 
Wird zur Kenntnis genommen.  
Ein Höhenplan wurde der Bayernwerk vorgelegt und die Modulhöhen innerhalb 
der Leitungsschutzzone abgestimmt. Die innerhalb der Leitungsschutzzone mit 
der Bayernwerk abgestimmten max. Modulhöhen von 2,5 m Höhe werden in 
den Bebauungsplan aufgenommen (Punkt 2.2 Höhe baulicher Anlagen). Außer-
halb der Leitungsschutzzone beträgt die zulässige Maximalhöhe 3,5 m (Punkt 
2.2 Höhe baulicher Anlagen). 
 
4. Absatz 
Die Instruktion zur Konsultation der Bayernwerk Netz GmbH bei Bauvorhaben 
innerhalb der Schutzzone wird zur Kenntnis genommen. 
 
5. Absatz 
Wird zur Kenntnis genommen. Die Maximalhöhen innerhalb und außerhalb der 
Leitungsschutzzone wurden mit der Bayernwerk Netz GmbH abgestimmt. 
 
6. Absatz 
Siehe 1./2. Absatz. Innerhalb der Baubeschränkungszone (22,5 m beiderseits 
der Leitungsachse) sind keine Gebäude (Wartung/Trafostation) zulässig. 
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Bayernwerk Netz GmbH 

Seite 2 von 5 - Stellungnahme vom 29.06.2021 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Absatz 
Der Hinweis die Bauakte zur Ausführungsplanung zur endgültigen Stellungnah-
me nach Bayerischer Bauordnung (BayBO) dem Betreiber (Bayern Netz GmbH) 
zukommen zu lassen wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Ausfüh-
rungsplanung  beachtet. 
 
8./9. Absatz 
Der Mast befindet sich außerhalb des Geltungsbereiches des  Bebauungsplanes 
auf Flurstück Nr. 1316 in einem Abstand von ca. 26 m und auf dem Flurstück 
Nr. 1362 einem Abstand von ca. 28m  zum Geltungsbereich - die geforderten 
Abstände werden demnach eingehalten. 
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Bayernwerk Netz GmbH 

Seite 3 von 5 - Stellungnahme vom 29.06.2021 

 

 
1. Absatz 
Die Anmerkung im Bezug auf die unterirdischen Erdungsanlagen und ihre Un-
versehrtheit werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Ausfüh-
rungsplanung beachtet. 
 
2. Absatz 
Der Hinweis zur maximal zulässigen Höhe unter der Schutzzone von 2,5 m 
wird Vermerkt und in die Planung mit aufgenommen. Pflanzhöhen oberhalb 
2,5 m sind mit der Bayernwerk Netz GmbH abzustimmen.  
 
3. Absatz 
Wird zur Kenntnis genommen. Pflanzen innerhalb der Leitungsschutzzone über 
einer Höhe von 2,5 m werden auf Kosten des Eigentümers vom Leitungsbetrei-
ber zurückgeschnitten. 
 
4./5. Absatz 
Zur Kenntnisnahme. Im Schutzzonenbereich dürfen keine Erdmieten oder Bau-
material gelagert werden, welche/s das bestehende Erdniveau verändert und 
den Sicherheitsabstand unterschreitet. Sollte dies dennoch unvermeidbar sein 
ist die Bayern Netz GmbH zu konsultieren. 
 
6. Absatz 
Der Hinweis zu Zäunen in der Baubeschränkungszone wird aufgenommen. Es 
wird festgesetzt dass diese aus nichtleitendem Material herzustellen sind 
(Holz/kunststoffummantelter Maschendraht), Pfeiler und leitenden Zäune 
müssen geerdet werden. 
 
7. Absatz 
Siehe Seite 7 Absatz 1/2 
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Bayernwerk Netz GmbH 

Seite 3 von 5 - Stellungnahme vom 29.06.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Absatz 
Siehe Seite 7 Absatz 1/2 
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Bayernwerk Netz GmbH 

Seite 3 von 5 - Stellungnahme vom 29.06.2021 

 
7. Absatz 
Die Erklärung bzgl. des Schattenwurfs und möglicher umbauten der Maste 
wird zur Kenntnis genommen. Der Schattenwurf ist gegeben und wird akzep-
tiert. 
 
8. Absatz 
Wird zur Kenntnis genommen. Krananlagen sowie Technik– und Wartungsge-
bäude werden außerhalb der Leitungsschutzzone (22 m beidseitig) errichtet 
und dürfen nicht in den Schutzzonenbereich hineinragen. Innerhalb der Lei-
tungsschutzzone sind Gebäude jeglicher Art nicht zulässig. 
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Bayernwerk Netz GmbH 

Seite 4 von 5 - Stellungnahme vom 29.06.2021 

 
1./2. Absatz 
Der Hinweis bzgl. ungünstigen Witterungsverhältnissen und naturbedingter 
Schäden (Eis-und Schneeklumpen; Vogelkot) wird zur Kenntnis genommen.  
 
3. Absatz 
Zur Kenntnisnahme. Die Emissionen von flüssigen oder gasförmigen Stoffen in 
der Nähe von Hochspannungsleitungen werden bei der Erstellung von Bebau-
ungsplänen/Flächennutzungsplänen berücksichtigt. Emissionen (feste; flüssige; 
gasförmige) die durch ein Freiflächen-Photovoltaikanlage entstehen und die 
Betriebssicherheit beeinflussen könnten sind nicht bekannt. Eine Zusammenar-
beit mit der Unteren Immissionsschutzbehörde ist vorgesehen. 
 
4. Absatz 
Wird zur Kenntnis genommen. Bestands– und Betriebssicherheit der Trasse in 
diesem Bereich müssen gewährleistet werden. 
 
5. Absatz 
Zur Kenntnisnahme. 
 
6./7. Absatz 
Die Hinweise und Auflagen (Sicherheitskonzept) bzgl. des in der Nähe arbeiten-
den Fachpersonals werden zur Kenntnis genommen und weitergegeben. Eine 
Anfrage der maximalen Arbeitshöhen im zu bearbeitenden Bereich ist mit den 
Bayernwerk Netz GmbH auf max. 2,5 m innerhalb der Leitungsschutzzone und 
max. 3,5 m außerhalb der Leitungsschutzzone festgelegt . 
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Bayernwerk Netz GmbH 

Seite 5 von 5 - Stellungnahme vom 29.06.2021 

 
 
1. Absatz 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Bund Naturschutz in Bayern e.V. 

Seite 1 von 1 - Stellungnahme vom 04.07.2021 

 
1. Absatz 
Zur Kenntnisnahme. 
 
 
2. Absatz 
Eine Aufständerung zwecks optimaler Beweidung ist als Alternative unter Punkt 
8.3 aufgeführt. Die vorhandenen Gehölzstrukturen sind als Biotop Nr. AM-0102
-009 „Gehölzstrukturen und Grasfluren im südl. Stadtrand-Bereich “ in der Bio-
topkartierung erfasst, als erhaltungswürdig festgesetzt (Punkt 8.1 VBB/
Grünordnungsplan) und werden somit durch die auf Ebene des Bebauungspla-
nes festgesetzten 2-reihigen Heckenpflanzungen (standortgerechte Feldgehöl-
ze) fortgeführt.  
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Deutsche Telekom Technik GmbH 

Seite 1 von 1 - Stellungnahme vom 16.06.2021 
 
Wird zur Kenntnis genommen.  
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Freiwillige Feuerwehr Amberg 

Seite 1 von 1 - Stellungnahme vom 02.06.2021 

 
Ein Schlüssel für das Zugangstor kann hinterlegt werden. Dies ist im Zuge der 
Ausführungsplanung zu beachten. 
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Regierung der Oberpfalz - Sachgebiet 24 

Seite 1 von 2 - Stellungnahme vom 28.06.2021 

 
 
Die in der Stellungnahme genannten Ziele und Grundsätze des LEP wurden in 
den Entwurfsunterlagen zur Bauleitplanung eingearbeitet und entsprechend 
berücksichtigt. 
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Regierung der Oberpfalz - Sachgebiet 24 

Seite 2 von 2 - Stellungnahme vom 28.06.2021 

 
 
 
Die in der Stellungnahme genannten Ziele und Grundsätze des LEP wurden in 
den Entwurfsunterlagen zur Bauleitplanung eingearbeitet und entsprechend 
berücksichtigt. 
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Regionaler Planungsverband 

Seite 1 von 1 - Stellungnahme vom 25.06.2021 

 
 
Dem Beitrag zu den Erfordernissen BX1 und BX4  des Regionalplans Oberpfalz-
Nord wird mit der Planung nachgekommen. 
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Solarenergie Förderverein Amberg 

Seite 1 von 1 - Stellungnahme vom 19.06.2021 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Empfehlungen 
Die Empfehlungen bzgl. Infotafel, CO2-Einsparungen und Einweihungsveran-
staltung sind nicht Teil der Bauleitplanung. Die Hinweise werden an den Inves-
tor weitergeleitet.  
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Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.28 Wasserrecht 

Seite 1 von 1 - Stellungnahme vom 22.06.2021 

 
 
1. Absatz 
Der Hinweis auf die Grenzen der Flurstücke 1319;1362/9;1316 mit der Ge-
markung Amberg die an einem wassersensiblen Bereich entlang verlaufen 
(Mantlachtgraben), wird berücksichtigt. Bei oberflächennahem Grundwasser 
sind auf verzinkte zu verzichten oder eine geeignete Beschichtung zu Minimie-
rung von Auswaschungen zu Verwenden (Punkt 7.4 im vBBP und Grünord-
nungsplan) 
 
2. Absatz 
Die Anmerkung zu Überschwemmung bei 100-jährig auftretenden Regener-
eignissen (>HQ100) wir zur Kenntnis genommen. 
 
3. Absatz 
Die detaillierte Lage der Drainageleitung wird im Rahmen der Ausführungspla-
nung bestimmt und durch den Vorhabenträger in Abstimmung mit der Stadt 
Amberg bzgl. des Wasserrechts berücksichtigt. (Punkt 7.5 im v BBP) 
 
4. Absatz 
Eine Absenkung des Grundwassers ist bei diesem Projekt nicht vorgesehen 
und durch die geplanter Nutzung auch nicht zu erwarten. 
 
5. Absatz 
Auf die Sickerfähigkeit der Bodenbefestigungen wird bei der Ausführung (z. B. 
Schotterrasen) explizit geachtet. Dies wird unter Punkt 7.2 in den Festsetzun-
gen aufgeführt. 
 
6. Absatz 
Wird zu Kenntnis genommen. 
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Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.29 Naturschutz 

Seite 1 von 3 - Stellungnahme vom 21.06.2021 

 
 
ASK Punktnachweis 
Die Artenschutzkartierung (Fasan, Feldlärche, Feldschwirl, Goldammer, Reb-
huhn, Sumpfrohrsänger, Wachtelkönig) wird berücksichtigt. 
 
 
 
Biotopkartierung (naturnahe Hecke; Nr.102.009)  
Das Biotop naturnahe Hecke wurde in die Planung mit einbezogen und als zu 
erhalten (unter Punkt 8.1) im vorhabenbezogenen Bebauungs– und Grünord-
nungsplan festgesetzt. 
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Zur Kenntnisnahme 
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Landwirtschaftliche Fläche 
Die dezentrale Energieversorgung und die Wertigkeit der landwirtschaftlichen 
(Ertragswert von 4000) Flächen werden bei den Abwägungsprozessen beson-
derer Beachtung gewidmet. Eine nachhaltige Raumentwicklung der Region ist 
hier das Ziel.  
 
Schlussfolgerung  
Der Hinweis zur saP (spezielle artenschutzrechtliche Prüfung) wurde mit aufge-
nommen und an das Planungsbüro weitergeleitet, welche selbige bereits in 
Auftrag gegeben hat. Nach Durchführung der saP wurden alle naturschutzrele-
vanten Aspekten mit der der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. 
Um die Wandermöglichkeiten von Tieren wie Igel und Hase nicht zu zerschnei-
den, wird ein Mindestabstand zwischen 10 und 15 cm zwischen der Unterkante 
Zaun und der Oberkante Gelände festgelegt. Sollte eine Beweidung mit Schafen 
unter Einhaltung der vorgegebenen Abstandsregelungen unter den Modulen 
möglich sein, ist der Zaun mindestens für die Dauer der Beweidung wolfsicher 
zu gestalten. Maßnahmen zur wolfssicheren Umzäunung sind unter anderem 
ein Untergrabungsschutz über Elektrolitze außerhalb des Zauns in max. 20 cm 
Bodenhöhe und 20 cm Abstand vom Zaun oder eine temporäre Umzäunung 
von wechselnden Teilflächen innerhalb der Anlage (max. 50 % der Fläche) mit 
wolfabweisenden Elektrozaunnetzen. 
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Anmerkung 
Die Aufwertung von landwirtschaftlich genutzten Flächen im Bereich des Pla-
nungsgebietes ist ein Ziel des Konzepts. Der Hinweis zur besonderen Beach-
tung von Wiesenbrütern (Feldlärche) und Feldvögeln wurde mit aufgenommen 
und in die Abwägung mit eingebunden. Nach Abschluss der saP ist festzustel-
len, dass weder bei Reptilien noch bei europäischen Vogelarten gem. Art. 1 der 
Vogelschutzrichtlinie Tatbestände nach § 44 Abs. 1 Nrn. 1-3 i.V.m. Abs. 5 
BNatschG ausgelöst werden. 
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Der Hinweis zu dem Auslösen von Abstandsflächen ab 2 m Höhe wird zur 
Kenntnis genommen. In den Festsetzungen unter punkt 6. Einfriedungen im 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird eine maximale Höhe von 2,20 festge-
setzt. Abstandsflächen die dadurch auslösen, werden eingehalten. 
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Die Aussage bzgl. der Abwesenheit von Vermutungsflächen und bekannten Bo-
dendenkmälern wird vermerkt. 
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Wird zur Kenntnis genommen 
 
 
Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen 
 
Die Passage wurde angepasst 
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Wird zur Kenntnis genommen. 



Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung  
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschläge der Stadtverwaltung    

Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 159 „Photovoltaik-Freiflächenanlage an der Köferinger Straße“  
 Vorlage 005/0042/2022 Anlage 7,  Seite 30 
In der Fassung vom 23.03.2022 

 

 

Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH 

Seite 1 von 1 - Stellungnahme vom 27.05.2021 

 
 
Die detailliert Lage dieser Versorgungsleitungen muss im Rahmen der Ausfüh-
rungsplanung beachtet und durch den Vorhabenträger in Abstimmung  mit den 
Stadtwerken Amberg berücksichtigt werden. Die Lage wurde nach Abstimmung 
unter „Hinweise durch Planzeichen“ in den Bebauungsplan aufgenommen.  
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1. Beabsichtigte Planungen und Maßnahmen 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
2. Wasserversorgung 
Zur Kenntnisnahme 
 
 
3. Grundwasser 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Beschaffenheit des Untergrunds (tonige Schutzfelsschichten der Oberkrei-
de, bereichsweise Kalk– und Mergelsteine des Weißen Juras/in Senken lehmige 
bis sandig-kiesige Talfüllungen) sowie das  nicht auszuschließenden Vorkom-
men von geringmächtigen, hangenden Grundwasservorkommen oberhalb des 
Karstgrundwassers wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Unterweisung in der gesättigten Zone auf verzinkte Stahlprofile wegen der 
Auswaschung von Schwermetallen zu verzichten wurde aufgenommen. Eine 
Alternative aus unverzinktem Stahl, Aluminium oder Edelstahl wird hier avi-
siert. 
 
 
 
 
Pflege der Grundstücks und Modulflächen 
 
Die Pflege der Flächen erfolgt ohne den Einsatz von Düngemitteln, Fungiziden 
und Insektiziden. Die Pflege/Wartung der Solarmodule wird ohne chemische 
Lösungsmittel bewerkstelligt. Schmutzwasser fällt nicht an, Niederschlagswas-
ser ist breitflächig vor Ort zu versickern. Der punkt ist unter 8.3 Pflege inner-
halb der Freiflächenphotovoltaikanlage im vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
festgesetzt. 
 
 
Lage zu Gewässern 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Altlasten 
 
Der Hinweis über nicht vorhandene Altlasten/Verdachtsflächen wird zur Kennt-
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Der Verweis auf den nicht korrekten Ansprechpartner (Landratsamt Amberg 
Sulzbach) im Bezug auf die Fortschreibung des Katasters wird Vermerkt. 
Korrekt wäre hier das Referat 5 (Stadtentwicklung und Bauen) der Stadt Am-
berg zuständig. Im Referat das Stadtplanungsamt und davon die Abteilung für 
Grünplanung und Landespflege. 
 
 
 
Bei vermuteten Altlasten besteht eine Mitteilungspflicht nach Art. 1 Bay-
BodSchG an das Umweltamt der Stadt Amberg. 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme. Es wurden aufgrund der geringen Eingriffe in Boden kein 
Bodenmanagement angeregt und in den Bebauungsplan aufgenommen. Die 
Eingriffe wurden im Umweltbericht beurteilt. 
 
 
 
Schritte zur Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigungen im Bezug auf 
das Schutzgut Boden werden aufgenommen. 
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Zur Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme 
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